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Ergänzende Geschäftsbedingungen für den Datentarif simply data   

I. Allgemeines   

Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages und regeln die Teilnahme des Kun-
den an der Dienstleistung simply data der SIMply Communication GmbH, Wilhelm-Röntgen Str. 1-5, 
63477 Maintal (nachfolgend „simply“) im Auftrag des Diensteanbieters handelnd. 

Sie gelten ausschließlich in Ergänzung zu den aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
simply-Mobilfunkdienstleistungen.  

Soweit diese Geschäftsbedingungen abweichende oder widersprüchliche Regelungen im Vergleich zu 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für simply-Mobilfunkdienstleistungen enthalten, haben diese 
ergänzenden Bedingungen Vorrang.  

II. Leistungsumfang  

1. simply überlässt dem Kunden im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglich-
keiten einen Anschluss der Telekom Deutschland GmbH in Form einer freigeschalteten SIM-Karte, mit 
der der Kunde unter Verwendung einer entsprechenden Hardware eine Verbindung zum Internet her-
stellen und weitere Daten-Dienste nutzen kann.  

2. Der Datentarif simply data wird grundsätzlich mit den bei Vertragsschluss gültigen Tarifinformatio-
nen angeboten. Kommunizierte Übertragungsgeschwindigkeiten sind Maximalwerte, Werte die unter 
optimalen Bedingungen erreicht werden können. Die monatliche Grundgebühr beinhaltet eine Daten-
Flatrate im Inland mit unbegrenztem Nutzungsvolumen für paketvermittelten Datenverkehr im Mobil-
funknetz von Telekom Deutschland GmbH. Ab einem Datenvolumen von 5GB pro Monat wird die 
Bandbreite im jeweiligen Monat durch Telekom Deutschland GmbH auf max. 64 kbit/s (Download) und 
16 kbit/s (Upload) beschränkt. Die Nutzung von VoIP, Instant Messaging und Peer-to-Peer-Verkehren 
ist ausgeschlossen. 

Die am Anschluss des Kunden konkret erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit hängt von den je-
weiligen physikalischen Gegebenheiten des Funknetzes ab. Die Übertragungsgeschwindigkeit wäh-
rend der Nutzung ist u.a. von der Auslastung des Funknetzes bzw. des Internet-Backbones und der 
Übertragungsgeschwindigkeit des angewählten Servers des jeweiligen Inhalteanbieters abhängig. Im 
übrigen wird ausdrücklich auf die nachfolgende Ziffer  5 verwiesen. 

3. Die Leistung im Datentarif simply data ist räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich des von 
dem Netzbetreiber betriebenen und versorgten Mobilfunknetz oder dessen Netzteile beschränkt. Der 
Kunde ist verpflichtet, sich vor Abschluss des Vertrages über eine Funkversorgung an den von ihm 
bevorzugten Standorten zu informieren.  

4. simply gewährleistet auch bei grundsätzlich vorhandener Netzabdeckung keine Funkversorgung 
innerhalb geschlossener Räume oder an bestimmten Orten, da diese durch die baulichen Gegeben-
heiten beeinträchtigt sein kann.  

5. simply behält sich vor, ihre Leistungen im Hinblick auf die Kapazitätsgrenzen des Netzes zeitweilig 
durch den Netzbetreiber zu beschränken. Zeitweilige Störungen, Beschränkungen oder Unterbre-
chungen der Leistungen können sich auch in Not- oder Katastrophenfällen, durch atmosphärische 
Bedingungen und geographische Gegebenheiten sowie funktechnische Hindernisse, Unterbrechung 
der Stromversorgung oder technischer Änderung an den Anlagen, wegen sonstiger Maßnahmen (z. B. 
Wartungsarbeiten oder Reparaturen), die für die ordnungsgemäße oder verbesserte Erbringung der 
Leistungen erforderlich sind, oder aus Gründen höherer Gewalt (einschließlich Streiks und Aussper-
rungen) ergeben.  

simply behält sich auch vor, bei Vorliegen einer missbräuchlichen Nutzung aus Sicherheitsgründen die 
maximal mögliche Geschwindigkeitsübertragung einzuschränken oder den Anschluss vorübergehend 
zu sperren. 
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6. Die vorstehende Ziffer 5 gilt entsprechend für Störungen, Beschränkungen oder Unterbrechungen 
von Telekommunikationsanlagen Dritter, die von simply zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis benutzt werden.  

III. Vertragslaufzeit / Kündigung / Sperre des Teil nehmers   

1. Der Vertrag für simply data kommt aufgrund eines vom Kunden ordnungsgemäß ausgefüllten onli-
ne-Antrages im Internet und dessen konkludente Annahme durch den Diensteanbieter Drillisch Tele-
com GmbH, Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5, 63477 Maintal zustande, indem der Diensteanbieter die simply 
data-SIM-Karte freischaltet.  
 
2. Der Vertrag wird je nach Tarifmodell ohne Mindestvertragslaufzeit, für eine Mindestvertragslaufzeit 
von sechs (6), zwölf (12) oder 24 Monaten geschlossen.  
In der Variante ohne Vertragslaufzeit kann der Vertrag von den Parteien schriftlich unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von vier (4) Wochen jeweils zum Kalendermonatsende gekündigt werden.  
Er verlängert sich in der Variante mit der sechs (6) bzw. zwölf (12)-monatigen Mindestvertragslaufzeit 
um jeweils einen weiteren Monat, wenn eine der Parteien nicht schriftlich unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von vier (4) Wochen zum Kalendermonatsende vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit 
kündigt.  
Ein Vertrag mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten verlängert sich um weitere zwölf (12) 
Monate, wenn eine der Parteien nicht schriftlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) 
Monaten zum Kalendermonatsende vor Ablauf dieser Mindestlaufzeit bzw. des jeweiligen Vertragsjah-
res kündigt. 
Sofern im Antragsformular abweichende Fristen für die Mindestvertragslaufzeit, die Dauer der Ver-
tragsverlängerung oder die Kündigungsfrist vorgesehen sind, gelten diese vorrangig. 
 
3. Unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften ist simply berechtigt, die Inanspruchnahme ihrer 
Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern (Sperre), wenn der Dienst im Ganzen oder gegenüber 
einzelnen Teilnehmern durch unsachgemäße (z. B. einer extrem über das übliche Maß hinausgehen-
den) oder missbräuchliche Nutzung durch den Kunden gestört ist oder eine solche Störung droht; 
hierzu wird ausdrücklich auf die vorstehende Klausel II. verwiesen. 

 
 
SIMply Communication GmbH, Maintal – Ein Unternehmen der Drillisch AG 
Stand: August 2010 

 


